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Betreff: 
 
Freibad – Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln 
 
 
Entscheidung: 
 
Im Wege der Dringlichkeit wird gemäß § 60 GO NW entschieden, die bei HhSt. 
5700.9530.2 Um- und Ausbauten, größere Instandsetzungen Bäder der Stadt Sankt Au-
gustin zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 130.000 € überplan-
mäßig zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung wird durch Minderausgaben bei folgen-
den HhSt. sichergestellt: 
HhSt. 1300.9431.5, 1300.9538.7, 2300.9404.6, 2150.9431.4, 8810.9321.6 und Deckungs-
kreis 13 im Vermögenshaushalt. 
 
 
 
 
 

Schumacher      

 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Die Verwaltung hat in den vergangenen Monaten wiederholt in den städtischen Gremien 
über den Fortgang der Sanierungsarbeiten im Freibad berichtet, zuletzt im Bau- und Ver-
gabeausschuss am 11.05.2004, Protokoll S. 7 und Anlage 2.  
 
Für die Finanzierung der dringend erforderlichen baulichen Maßnahmen im Freibad der 
Stadt Sankt Augustin wurden bisher insgesamt 140.000 € im Vermögenshaushalt zur Ver-
fügung gestellt. Wie die Verwaltung in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 
16.03.2004 bereits mitgeteilt hat, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar, ob die 
bereitgestellten Mittel für die Sanierung des Freibades ausreichend sind. Die restliche 



Seite 2 von Drucksachen Nr.: 04/0289  

Haushaltsmittel sollten vorerst aus dem Budget des FB 9 (Deckungskreis13 des Vermö-
genshaushaltes) finanziert werden.  
Nach dem mittlerweile die Schlussrechnungen vorgelegt werden, bzw. die noch entste-
henden Kosten absehbar sind, werden insgesamt noch 130.000 € zur Finanzierung der 
Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt benötigt, die bisher aus dem Deckungskreis des 
FB 9 zur Verfügung gestellt wurden.  
 
Der Deckung dieser Mehrausgaben stehen Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstel-
len gegenüber: 
 
HhSt. 1300.9431.5 HR Neubau Feuerwehr Menden   30.000 € 
HhSt. 1300.9538.7 HR Neubau Feuerwehr Menden, Außenanlagen   35.000 € 
HhSt. 2300.9404.6 HR Sanierung Rhein-Sieg-Gymnasium   11.000 € 
HhSt. 2150.9431.4 HR PCB-Sanierung HS Menden  17.000 € 
Deckungskreis 13 Vermögenshaushalt   15.000 € 
HhSt. 8810.9321.6 Erwerb von Büroflächen   22.000 € 
Insgesamt 130.000 € 
 
Die insgesamt abgerechneten Kosten werden dem Bau- und Vergabeausschuss in der 
nächsten bzw. übernächsten Sitzung mitgeteilt. 
 
Für die überplanmäßige Bereitstellung der Haushaltsmittel ist der Rat der Stadt Sankt Au-
gustin zuständig. Nach Terminplanung findet die nächste Ratssitzung nach der konstituie-
renden Ratssitzung am 13.10.2004 erst am 17.11.2004 statt. Zur Rechnungsabwicklung 
ist eine vorherige Beschlussfassung im Wege der Dringlichkeit erforderlich. 
 
 
 
Die Maßnahme 
 x hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  Euro. 
 Sie stehen im   Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der  
 Haushaltsstelle  zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 


